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S T A D T   A H R E N S B U R G 
- STV-Beschlussvorlage - 
 

Vorlagen-Nummer 
 
2009/ 075 

öffentlich  

Datum 
09.06.2009 

Aktenzeichen 
FD I.1.2/ rö/gl/ 20.22.02/2008 

Federführend: 
Herr Röckendorf 

 
Betreff 
 
Bericht über über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 
 
Beratungsfolge 
Gremium 

Datum Berichterstatter 

Finanzausschuss 23.06.2009  
Stadtverordnetenversammlung 29.06.2009 Herr Koch 

 
Finanzielle Auswirkungen :  JA X NEIN 
Mittel stehen zur Verfügung : X JA  NEIN 
Produktsachkonto :  
Gesamtausgaben :  
Folgekosten :  
Bemerkung: 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die im Haushaltsjahr 2008 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben – im 
Folgenden Mehrausgaben genannt – in Höhe von 60.884,29 € werden gem. § 82 Ge-
meindeordnung (GO) zur Kenntnis genommen.  
 
Sachverhalt: 
 
Gem. § 4 Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag für unerhebliche Mehrausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin 
ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 GO erteilen kann, 10.000 € im Einzelfall. Die Genehmi-
gung der Stadtverordnetenversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeiste-
rin ist jedoch verpflichtet, über diese geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
zu berichten.  
2008 sind Mehrausgaben in Höhe von 60.884,29 € entstanden.  
Mit dieser Vorlage werden diese Überschreitungen dargestellt. Die Anlagen gliedern sich 
wie folgt: 
Anlage 1: Übersicht der Mehrausgaben 
Anlage 2: Erläuterung der Mehrausgaben im Einzelfall von mehr als 5.000 € 
 
Seit dem Haushaltsjahr 1996 sind in Anwendung der Neufassung des § 17 Abs. 2 Nr. 2 
Gemeindehaushaltsverordnung die im Verwaltungshaushalt budgetierten Ausgaben eines 
Unterabschnittes oder eines Abschnittes gegenseitig deckungsfähig (vertikaler Deckungs-
kreis).  
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Lediglich die stellenplangebundenen Personalausgaben und Schulkostenbeiträge sind 
übergreifend gegenseitig deckungsfähig (horizontaler Deckungskreis). Die in Deckungs-
kreise eingebundenen Mehrausgaben konnten durch Haushaltssollübertragungen im 
Rahmen der vorbereitenden Arbeiten zum Jahresabschluss 2008 weitestgehend ausgegli-
chen werden. Die in Spalte 3 der Anlage 1 enthaltenen Beträge berücksichtigen diese 
Sollübertragung und sind somit im Verwaltungshaushalt oft nicht identisch mit den im 
Haushaltsplan 2008 ausgewiesenen Haushaltsansätzen. 
Die Mehrausgaben stellen sich wie folgt dar: 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2008 
Verwaltungshaushalt = 53.302,10 € 
Vermögenshaushalt = 7.582,19 € 
Gemäß den Ausführungsanweisungen Nr. 15 zu § 13 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverord-
nung sind Mehrausgaben bei Untergruppe 679 (insbesondere innere Verrechnungen, 
Post- und Fernmeldegebühren, Kostenerstattung Gebäudewirtschaft etc.) keine über-
planmäßigen Ausgaben und fallen nicht unter die Regelung des § 82 Abs. 1 GO. Diese 
überplanmäßigen Ausgaben werden durch entsprechende Mehreinnahmen bei Unter-
gruppe 169 gedeckt. Abweichungen bei der Untergruppe 679 sind daher nicht aufgeführt. 
In einigen weiteren Fällen sind aufgrund von im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushalts-
vermerken die Mehrausgaben durch Mehreinnahmen gedeckt bzw. fallen unter § 5 der 
Haushaltssatzung (Budgetregelung) und bedürfen daher keiner Genehmigung. Dieses 
betrifft Mehrausgaben bei folgenden Positionen: 
1. Mehrwertsteuerzahllast/ Vorsteuer, HHSt. 0200.6460, 0300.6460, 7300.6450 
2. Zuweisung an die Freiwillige Feuerwehr, HHSt. 1300.7000 
3. Gewerbesteuerumlage, HHSt. 9000.8100 
In diesen Fällen stehen den Mehrausgaben entsprechende Einnahmen im gleichen Unter-
abschnitt gegenüber. 
Die weiteren in Spalte 6 bzw. 5 genannten Positionen fallen weitgehend unter § 5 der 
Haushaltssatzung (Budgetregelung).  
Die Summe der Mehrausgaben weist im Verhältnis zum Gesamthaushalt eine vertretbare 
Höhe aus. Dieses ist überwiegend zurückzuführen auf die Deckungsfähigkeit im Verwal-
tungshaushalt. Des Weiteren wurde im November letzten Jahres ein erster Nachtrags-
haushalt erlassen. Alle bis dahin entstandenen Mehrausgaben wurden bereinigt. Die dar-
gestellten Mehrausgaben konnten von den Fachbereichen weitestgehend durch eigene 
Deckungsvorschläge ausgeglichen werden. 
 
 
 
 
______________________ 
Pepper 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlagen: 
1. Übersicht der Mehrausgaben 
2. Erläuterung zu Mehrausgaben im Einzelfall von mehr als 5.000 € 
 


